
Vorwort
Das deutsche Gesetz zu CSRD (Nachhaltig-
keit) wird 2024 in Kraft treten!

Das Thema Nachhaltigkeit hat bereits seit 
einigen Jahren stark an Bedeutung ge-
wonnen. Auch die Berichterstattung über 
ESG-Aspekte (Environmental, Social, Gover-
nance) spielt eine zentrale Rolle. 

Am 21.04.2021 hat die EU-Kommission ihre 
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Nach-
haltigkeitsberichterstattung per Richtlinien-
entwurf veröffentlicht. Am 21.06.2022 wurde 
ein politischer Kompromiss für eine Cor-
porate Sustainability Reporting Directive 
(kurz: CSRD) erzielt. Diesem Kompromiss 
stimmten am 10.11.2022 das Europäische 
Parlament und am 28.11.2022 der Europä-
ische Rat offiziell zu.

Am 24.07.2024 beschloss die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der EU-Richtlinie hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unter-
nehmen (Corporate Sustainability Reporting 
Directive, kurz CSRD) und brachte diesen in 
das Gesetzgebungsverfahren ein.

Die neue Richtlinie hätte von den Mitglied-
staaten der EU – also auch von Deutsch-
land – bis spätestens Juli 2024 in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen. 

Handeln Sie daher jetzt! 
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WER BERICHTET WANN?//

Die Berichtspflichten werden schrittweise ein-
geführt (Phasing-in):

1) Unternehmen, die aktuell schon gemäß der 
NFRD (Non-Financial Reporting Directive) be-

 richten (U > 500 MA, Kreditinstitute, Versiche-
 rungsunternehmen, ...), müssen die Standards 

erstmals für das Berichtsjahr 2024 anwenden. 
Die erste Berichterstattung erfolgt 2025.

2) Große Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA, 
…), die zwei der drei folgenden Kriterien über-

 schreiten, starten mit dem Berichtsjahr 2025: 
▪ 250 Mitarbeiter
▪ 25 Millionen Euro Bilanzsumme
▪ 50 Millionen Euro Umsatz

 Die erste Berichterstattung erfolgt 2026.

3) Kapitalmarktorientierte kleine und mittlere 
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA, SE, 
Personengesellschaften nach § 264a HGB) die 
zwei der drei folgenden Kriterien überschrei-

 ten, starten mit dem Berichtsjahr 2026: 
▪ 10 Mitarbeiter
▪ 450 TEUR Bilanzsumme
▪ 900 TEUR Nettoumsatzerlöse

 Sowie kleine und nicht komplexe Institute , … 
Die erste Berichterstattung erfolgt 2027. 

4) Drittstaatenunternehmen mit einem
▪ Nettoumsatz von über 150 Mio. EUR inner-
 halb der EU 
- deren Tochterunternehmen die Bedingungen 

aus 2) erfüllen oder deren 
- Zweigniederlassungen in der EU, die mehr als 

40 Mio. EUR Nettoumsatz haben.
 Die erste Berichterstattung erfolgt 2028.



CSRD/Nachhaltigkeitsberichterstattung wird Gesetz!

SIND KMUs BETROFFEN?  

Die Vorgaben der CSRD gelten nur für kapital-
marktorientierte KMU. Für diese besteht zum 
einen die Möglichkeit, für einen Übergangszeit-
raum von zwei Jahren auf die Angabe der neuen 
Berichtspflichten zu verzichten. Allerdings müssen 
sie dann in ihrem Lagebericht angeben, warum 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht vorge-
legt wurde. Die Regelungen der CSRD sehen 
verminderte Angabepflichten für KMUs in ver-
schiedenen Bereichen der Nachhaltigkeits-
berichterstattung vor.
Berichtspflichtige Unternehmen werden in ihren 
Nachhaltigkeitsberichten anzugebenden Daten teil-
weise von ihren eigentlich nicht berichtspflich-
tigen Zulieferern Daten abfragen. Damit werden 
diese Zulieferer faktisch auch berichtspflichtig.
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Wie kann sich ein Unternehmen vorbereiten?
Folgende Maßnahmen können vor der Berichts-
pflicht durchgeführt werden: 
• Maßnahme 1: Allgemeine Angaben zur Nach-

haltigkeitsstrategie entwickeln 

• Maßnahme 2: CO2-Fußabdruck ermitteln 

• Maßnahme 3: Wesentlichkeitsanalyse durch-
führen 

Im Zuge einer Wesentlichkeitsanalyse sollen 
relevante Nachhaltigkeitsthemen identifiziert 
werden, über die berichtet werden muss. Welche 
Themen das sind, ist für jedes Unternehmen 
individuell zu ermitteln. 

CSRD/Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben.

WAS BRINGT ES,  SICH NACH-
HALTIGER AUFZUSTELLEN?  



Nicht zuletzt aufgrund des voranschreitenden 
Wandels der Gesellschaft implementieren Unter-
nehmen das Thema Nachhaltigkeit in ihren Ge-
schäftsmodellen. Dabei ist Nachhaltigkeit in Un-
ternehmen weit mehr als nur Umweltschutz. Sie 
umfasst auch soziale und ökonomische Aspekte, 
die zusammen die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
bilden. Denn bei nachhaltigen Unternehmen 
können häufig nicht nur Effizienzvorteile aufge-
deckt, sondern auch das Unternehmensimage 
und die Mitarbeiterzufriedenheit nachweislich 
gesteigert werden. Zudem beachten bereits 
mehr als die Hälfte der institutionellen Anleger in 
unterschiedlichem Umfang soziale, ökologische 
und auf eine gute Unternehmensführung bezo-
genen Kriterien bei der Anlageentscheidung. 
Insgesamt steigert die Nachhaltigkeit die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Resilienz.
Nachhaltigkeit lohnt sich immer.
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